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Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten 
 

➔ Sich begegnen und austauschen 

Sie als Einzelperson oder Vertretung einer Interessengruppe sind  
eingeladen, dem Gemeindepräsidenten, Ihre Anliegen und Anregungen per-
sönlich zu unterbreiten. Er steht Ihnen gerne für einen lebhaften  
Austausch zur Verfügung.  

➔ Beachten Sie, dass es keine fixen Sprechstunden mehr gibt.  

Vereinbaren Sie stattdessen bei der Gemeindeverwaltung einen für 

Sie passenden Termin. 

Nutzen Sie die Chance, Ihre Anliegen zu formulieren, sich einzubringen,  

allenfalls Veränderungen anzustossen und sich zugunsten einer  

nachhaltigen Entwicklung zu engagieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 

Wir möchten Sie gerne über die geplanten Unterhaltsarbeiten auf den Güterwegen im Jahr 2026 

informieren: 

 

 
 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne beim ressortverantwortlichen Gemeinderat, Markus Hauert, melden. 

 

 

 

 

 

 



Nebenwasserzähler-Ableser 
 

Per sofort suchen wir eine Person, welche die 

Funktion als Nebenwasserzähler-Ableser, in 

den Dorfteilen Waltwil und Wengi, überneh-

men möchte. 

Bei Interesse und für mehr Informationen mel-

den Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung 

Wengi. 

 

 

Wahlvorschlag Gemeinderat 
 

Für die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für den Rest der laufenden Amtsperiode, 

1. Juli 2026 bis 31. Dezember 2028, ist aktuell folgender Wahlvorschlag eingegangen: 

 

• Flückiger Shaina, Revisorin, geb. 1988, Hauptstrasse 1, 3251 Wengi 

 

Die Stimmberechtigten und die Parteien können weiterhin Wahlvorschläge bis spätestens Freitag, 

29. Mai 2026, beim Gemeinderat Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, einreichen. 

 

Zustellung Mitteilungsblatt 
 

Wie wahrscheinlich bereits festgestellt wurde, 

wird das Mitteilungsblatt gelegentlich bereits 

am Donnerstag zugestellt.  

 

Dies geschieht aus dem Grund, dass das Zu-

stelldatum beim PromoPost Auftrag bei der 

schweizerischen Post leider nicht mehr auf den 

Tag genau ausgewählt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgehen Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen 
 

In letzter Zeit wurden leider vermehrt unvoll-

ständige Dossiers abgegeben.  

 

Wir bitten Sie, das komplette Dossier inklusive 

USB-Stick bei der Gemeindeverwaltung abzu-

geben. Dieses wird anschliessend zur Prüfung 

an die RSW AG in Lyss weitergeleitet.  

 

Nach dieser Prüfung erhält die Gemeindever-

waltung, eine Rückmeldung der RSW AG und 

gibt diese dann an die Eigentümerschaft wei-

ter. Das komplette Dossier wird nach Prüfung 

an die Eigentümerschaft retourniert. 

 

Für die korrekte Durchführung bitten wir Sie, 

sich an folgender Checkliste zu orientieren:

 

 

 

 

 

 



 



Vogelgrippe: Massnahmen per 1. April 2026 aufgehoben
 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (BLV) hebt die verordneten 

Präventionsmassnahmen zur Vogelgrippe auf. 

Seit Mitte Februar wurden schweizweit keine 

Krankheitsfälle bei Wildvögeln mehr festge-

stellt; zudem ist der alljährliche Zug der Wild-

vögel weitgehend abgeschlossen. Damit sinkt 

das Risiko für Vogelgrippe-Fälle in der 

Schweiz.  

 

 

Das BLV beobachtet die Entwicklung der Lage 

in der Schweiz und Europa weiterhin.  

 

Geflügelhalterinnen und -halter können eben-

falls zur Früherkennung einer allfälligen Virus-

zirkulation beitragen. 

 

 

 

 

Robidog 
 

Vorweg danken wir an dieser Stelle allen Hun-

dehalterinnen und -haltern herzlich, welche 

das grosse Geschäft ihres Vierbeiners zusam-

mennehmen und ordentlich entsorgen. Leider 

kommt es gelegentlich zu Meldungen, dass der 

Hundekot nicht zusammengenommen wird 

und liegen bleibt. 

 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf 

hin, dass gemäss Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes 

über das Halten von Hunden, Hundehalter 

oder Personen, welche Hunde ausführen, da-

für zu sorgen haben, dass Trottoirs und Fuss-

wege, Park-, Schul- oder Sportanlagen sowie 

Gärten, Futterwiesen und Gemüsefelder nicht 

verunreinigt werden und der Hundekot korrekt 

beseitigt wird. Kotbeutel können bei jedem Ro-

bidog oder auf der Gemeindeverwaltung gratis 

bezogen werden. 

 

Danke, dass auch Sie das "Geschäft" Ihres 

Vierbeiners nicht liegen lassen und zu saube-

ren Wegen und Anlagen beitragen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über  

Auffahrt und Pfingsten 2026
 

Die Gemeindeverwaltung Wengi bleibt an 

folgenden Tagen geschlossen:  

 

Auffahrt, 14. Mai 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

Freitag, 15. Mai 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

Pfingstmontag, 25. Mai 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

 

 

 

Bei Notfällen erreichen Sie die Gemeindever-

waltung unter der Nummer  079 603 16 55. 

 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr 

Verständnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



slowUp Solothurn-Buechibärg 17. Mai 2026 
 

 

Die Fahrstrecke des slowUp’s Solothurn-

Buechibärg vom 17. Mai 2026 führt an der 

Gemeindegrenze Wengi entlang. Die 

Teilnehmenden kommen von Kräiligen nach 

Balm b. Messen, Schnottwil und fahren weiter 

Richtung Lohn-Ammannsegg bis Solothurn. 

 

Die gesamte Fahrstrecke ist am Sonntag, 

17.  Mai 2026, zwischen 09:00 Uhr und 18:30 

Uhr, für den motorisierten Verkehr gesperrt.  

 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meldepflicht für Tageseltern (Tagesmütter und –väter) 
 
Für Personen, die sich allgemein anbieten, 
Kinder unter zwölf Jahren gegen Entschädi-
gung regelmässig tagsüber in ihrem Haushalt 
zu betreuen, besteht eine Meldepflicht. Tages-
eltern haben sich bei der zuständigen Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu 
melden, wenn folgende Fälle eintreten: 
 
• Die Betreuung erfolgt gegen Entschädigung 
(z.B. Geld, Naturalien, Dienstleistungen etc.). 
 

• Die Tätigkeit wird regelmässig ausgeführt. 

Aufsicht 
Gemäss Artikel 7 PVO (Pflegekinderverord-
nung) untersteht die Tagespflege der Pflege-
kinderaufsicht. Das heisst, alle gemeldeten Ta-
geseltern werden mindestens einmal jährlich 
von der für ihre Gemeinde beauftragten Pfle-
gekinderaufsicht besucht.  

Ausgeschlossen davon sind Tageseltern, die 
mit einer Tagesfamilienorganisation (TFO) zu-
sammenarbeiten. In diesem Fall wird die Auf-
sicht durch die TFO vorgenommen, nicht durch 
die Pflegekinderaufsicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldungen 
Die Meldungen sind schriftlich an die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde, Stadtplatz  
33, 3270 Aarberg, 031 636 30 30, zu richten. 
Das entsprechende Meldeformular finden Sie 
unter www.jgk.be.ch unter der Rubrik „Kindes- 
und Erwachsenenschutz“. 
 

Fragen 
Für Fragen steht Ihnen die Pflegekinderauf-
sicht Ihrer Gemeinde gerne zur Verfügung: 
Béatrice Zwicker-Jenni, Regionaler Sozial-

dienst, Hauptgasse 12, 3294 Büren a. A.,  

079 668 71 50. 
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Betreuungsgutschein für die Periode vom 

1. August 2026 bis 31. Juli 2027 beantragen 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 

Ab sofort können Sie via www.kiBon.ch, Ihr 

Gesuch online oder auf Papier (das Formular 

finden Sie auf unserer Webseite, www.wengi-

be.ch) ausfüllen. Das ausgefüllte Papierge-

such mit allen Beilagen, können Sie der Ge-

meindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 

11, 3251 Wengi, Telefon 032 389 14 84, 

info@wengi-be.ch, einreichen. 
 

Allgemeine Informationen zu den Betreuungs-

gutscheinen finden Sie in der Informationsbro-

schüre für Eltern, welche auf unserer Website, 

www.wengi-be.ch, heruntergeladen werden 

kann.  
 

Die wichtigsten Eckpunkte der Betreuungs-

gutscheine in Wengi 

Die Gemeinden haben im Gutscheinsystem di-

verse Steuerungsmöglichkeiten: Sie können 

die Zahl der Gutscheine beschränken, die Aus-

gabe von Schulkindern zusätzlich beschrän-

ken und das Beschäftigungspensum enger 

koppeln. In Wengi gelten folgende Bestimmun-

gen:  
 

• Keine Kontingentierung:  
Alle Eltern, welche die Kriterien erfüllen, er-

halten einen Betreuungsgutschein.  

• Keine zusätzliche Beschränkung für 
Schulkinder:  
Wir geben Gutscheine für die Betreuung in 

Kitas bis Ende Kindergarten und bei der Be-

treuung durch Tagesfamilien auch für ältere 

Schulkinder aus.  
 

• Keine engere Kopplung an das Beschäf-
tigungspensum: 
Bei Alleinerziehenden entspricht das ver-

günstigte Betreuungspensum maximal dem 

Beschäftigungspensum + 20%. Bei Paaren 

entspricht das vergünstigte Betreuungspen-

sum maximal dem gemeinsamen Beschäfti-

gungspensum abzüglich 100% + 20%.  
 

 Ausgabe der Betreuungsgutscheine im-

mer auf den Folgemonat nach der Einrei-

chung! 
 

Die folgende Stelle ist für die Bearbeitung der 

Betreuungsgutscheine und für Fragen zu Gut-

scheinen zuständig: 
 

Gemeindeverwaltung Wengi, Frau Daniela 

Bart, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 

389 14 84, info@wengi-be.ch, www.wengi-

be.ch 
 

 

 

WICHTIG:  

Für Betreuungsgutscheine ab 1. August 2026 muss das Gesuch inklusive allen notwendigen Doku-

menten bis allerspätestens 31. Juli 2026 bei der Gemeindeverwaltung Wengi (online / in Papier-

form) eingegangen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Bild: https://www.kibeplus.ch/betreuungsgutscheine 



Altpapier- und Kartonsammlung: 

Freitag, 24. April 2026 und Samstag, 25. April 2026 
 

Wie bereits aus dem Abfallkalender entnom-

men werden konnte, findet die Altpapier- und 

Kartonsammlung, wie folgt, statt: 

 

Freitag, 24. April 2026, 

von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 
Samstag, 25. April 2026, 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeinde-

haus. 

 

 

Für das Sammelgut werden zwei Container be-

reitgestellt (ein Container für Altpapier und ein 

Container für den Karton).  

Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit 

Karton vermischt abgegeben werden. Es darf 

nicht in Tragtaschen, Säcken oder Schachteln 

verpackt werden. In die Papiersammlung ge-

hören: Zeitungen, Computerlisten, Fotokopien, 

Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne 

Einband (Rücken), Kuverts, Zeitschriften, No-

tizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen. 

Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt 

abgegeben werden.  

Altpapier und Karton dürfen nicht zusammen 

im selben Bündel sein! 

Alteisensammlung und Elektro- und Haushaltkleingeräte: 

Freitag, 24. April 2026 und Samstag, 25. April 2026 
 

Dieses Jahr wird wiederum eine separate Alt-

eisen- sowie Elektro- und Haushaltskleingerä-

tesammlung durchgeführt. Diese findet am  

Freitag, 24. April 2026, 

von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 

Samstag, 25. April 2026, 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Vorplatz beim Käselager, 

Bernstrasse 7, statt. 

Für das Sammelgut werden Mulden bereitge-

stellt. Folgende Materialien werden entgegen-

genommen:  

Eiserne Gegenstände, Bettgestelle, ohne 

Fremdmaterial (wie Holz, Kunststoff, etc.) Alt-

metall und Blech.  

Voluminöse Maschinen und sonstige Gegen-

stände müssen in Einzelstücke zerlegt und zur 

Sammelstelle gebracht werden. 

Es werden folgende Materialien entgegenge-

nommen:  

Kühlgeräte (Kühlschränke, Tiefkühltruhen, 

etc.), Kochherd, Batterien (PW) mit Säure, 

Waschmaschine, Batterien (LKW) mit Säure, 

Abwaschmaschine, Velos mit Pneu, Elektro-

nikgeräte (TV, Radio, Computer), Mofas mit 

Pneu   

Ebenfalls können folgende Gegenstände ge-

gen Bezahlung einer Entsorgungsgebühr ab-

gegeben werden: 

- PW-Pneus (mit / ohne Felgen)  

CHF 0.35 / Kilo (+ 8.1 % MwSt.) 
 

- Traktorenpneus normal / gross  

CHF 0.35 / Kilo (+ 8.1 % MwSt.) 

 

Die Entsorgungsgebühren werden mit den or-

dentlichen Kehrichtgebühren Ende Februar 

2027 in Rechnung gestellt. Für allfällige Fragen 

steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Wengi, 

Tel: 032 389 14 84, gerne zur Verfügung. 

 

 



Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und land-

wirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 31. Mai 2026 
 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüg-

lich Bepflanzungen und Einfriedungen an öf-

fentlichen Strassen folgende Bestimmungen 

zu beachten: 

 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die 

zu nahe an Strassen stehen oder in den 

Strassenraum hineinragen, gefährden den 

Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 

und Erwachsene, die aus verdeckten 

Standorten unvermittelt auf die Strasse tre-

ten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-

gefährdungen schreiben das Strassenbau-

gesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Stras-

senverordnung vom 29. Oktober 2008 unter 

anderem vor: 

 

Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kultu-

ren und nicht hochstämmige Bäume müssen 

seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahr-

bahnrand haben. Überhängende Äste dürfen 

nicht in den über der Strasse freizuhaltenden 

Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über 

Geh- und Radwegen muss mindestens eine 

Höhe von 2.50 m freigehalten werden. Bei 

Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-

stand von 50 cm freizuhalten. 

 

Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen 

Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um 

höchstens 60 cm überragen. Für die nicht 

hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, 

landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 

gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Da-

nach müssen solche Pflanzen bis zu einer 

Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 

50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie hö-

her, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück-

versetzt werden. Der Geltungsbereich er-

streckt sich auch auf bestehende solche Pflan-

zen. 

 

Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevor-

schriften. 

 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, 

die Äste und andere Bepflanzungen bis 

31. Mai 2026 auf das vorgeschriebene Licht-

mass zurückzuschneiden. 

 

An unübersichtlichen Strassenstellen sind 

Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische 

und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in 

einem genügend grossen Abstand gegenüber 

der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zu-

rückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden 

müssen. Die Grundeigentümer entlang von 

Gemeindestrassen und von öffentlichen Stras-

sen privater Eigentümer haben Bäume und 

grössere Äste, welche dem Wind und den Wit-

terungseinflüssen nicht genügend Widerstand 

leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen kön-

nen, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die 

Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig 

und Laub zu reinigen. Entlang von Kantons-

strassen obliegt einzig die vorsorgliche Wald-

pflege entlang der Kantonsstrasse dem Tief-

baumt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch 

entlang der Kantonsstrassen die Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer verantwort-

lich. 

 

Nicht genügend geschützte Stacheldraht-

zäune müssen einen Abstand von 2 m vom 

Fahrbandrand bzw. 50 cm von der Gehweg-

hinterkante einhalten. 

 

Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbau-

amt des Kantons Bern, oder das zuständige 

Gemeindeorgan sind gerne zu näherer Aus-

kunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestim-

mungen werden die Organe der Strassenpoli-

zei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-

standes einleiten. 

 

 

 

 

 

 



Kantonale Strassenbelagssanierung 2026 - Bernstrasse 
 

Tätigkeitsprogramm Mai 2026 
 

Mai 2026 

9. Mai 2026 Muttertags Backwarenstand 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

08:00 – 13:00 Uhr, 

Käserei Wengi 

9. Mai 2026 
Radbummel in die Region 

Murten 
RWG Solar 12:00 – 19:00 Uhr 

16. & 17. Mai 2026 Eidgenössisches Musikfest Musikgesellschaft Wengi Biel 

19. Mai 2026 Maibummel 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:00 Uhr 

Anmeldung bei 

Sandra Wyss  

079 389 24 80 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Impressum 

Das Mitteilungsblatt der Gemeindeverwaltung Wengi erscheint in regelmässigen Abständen einmal 

im Monat. Es handelt sich dabei um das offizielle Organ der Einwohnergemeinde Wengi.  

 

Pro Jahr können Vereine der Gemeinde Wengi ein Inserat gratis erscheinen lassen. Für jedes wei-

tere Inserat sind die Publikationspreise für Vereine, Privatpersonen, Firmen und Organisationen wie 

folgt: 

     1 Seite       CHF     100.00 3/4 Seite    CHF       75.00 

  1/2 Seite    CHF       50.00  1/4 Seite    CHF       25.00 

 

Das Mitteilungsblatt wird gratis in jede Haushaltung der Gemeinde verteilt. Ehemalige Einwohnerin-

nen und Einwohner der Gemeinde, die in einem Altersheim wohnen, erhalten das Mitteilungsblatt 

auf Verlangen ebenfalls gratis zugestellt. 

Die Beiträge können im PDF- oder Word-Format, wenn möglich elektronisch, übermittelt werden.  

Redaktion 

Gemeindeverwaltung, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 389 14 84, info@wengi-be.ch 

Redaktionsschlüsse 2026 / 2027 Erscheinungsdaten 2026 / 2027 

Freitag, 1. Mai 2026 Freitag, 15. Mai 2026 

Freitag, 29. Mai 2026 Freitag, 12. Juni 2026 

Freitag, 26. Juni 2026 Freitag, 10. Juli 2026 

Freitag, 31. Juli 2026 Freitag, 14. August 2026 

Freitag, 28. August 2026 Freitag, 11. September 2026 

Freitag, 2. Oktober 2026 Freitag, 16. Oktober 2026 

Freitag, 30. Oktober 2026 Freitag, 13. November 2026 

Freitag, 27. November 2026 Freitag, 11. Dezember 2026 

Freitag, 1. Januar 2027 Freitag, 15. Januar 2027 

Freitag, 29. Januar 2027 Freitag, 12. Februar 2027 

Freitag, 5. März 2027 Freitag, 19. März 2027 

Freitag, 9. April 2027 Freitag, 23. April 2027 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  

Dienstag 08:00 bis 11:45 Uhr     Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 

mailto:info@wengi-be.ch

